
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1985/4/25 84/08/0133
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1985

Index

Sozialversicherung - ASVG - AlVG

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §68 Abs1

Rechtssatz

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich ein Meldep7ichtiger alle zur Erfüllung seiner gesetzlichen

Verp7ichtungen notwendigen Kenntnisse verscha9en muss und den Mangel im Falle einer darauf zurückzuführenden

Meldep7ichtverletzung der Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt zu vertreten hat. (Hinweis auf Krejci, Das

Sozialversicherungsverhältnis, 159 und Teschner-Fürböck, Anmerkung 2a zu § 68 ASVG)

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1985:1984080133.X01

Im RIS seit

13.08.2019

Zuletzt aktualisiert am

13.08.2019

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/68
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1985/4/25 84/08/0133
	JUSLINE Entscheidung


